
Tennisgemeinschaft Rot-Weiß Wetter-Wengern e. V. 

Ich/Wir beantrage/n hiermit die Aufnahme in die TG Rot-Weiß Wetter-Wengern e. V.

Aufnahme und Mitgliedschaft richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.

Name (*)

Vorname

geb. am

Straße (*)

Wohnort (*)

Tel.-Nr.

E-Mailadresse

(*) für 2. - 4. Person nur ausfüllen, falls abweichend

Datum Unterschriften (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Ermächtigung zum Einzug von Beiträgen mittels Lastschrift

Hiermit wird die TG Rot-Weiß Wetter-Wengern e. V. ermächtigt, die zu entrichteten Beiträge und

Aufnahmegebühren von meinem genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Geldinstitut mit Anschrift:

Bankleitzahlt: Konto-Nr.

Kontoinhaber:

(Name, Vorname)

Beitragseinzug ab 1. des Aufnahmemonats

(Bearbeitungsvermerke TG)

Eingang Vorstand DATA Benachr.Veränderung

Datum/Unterschrift

4. Person

Aufnahmeantrag

1. Person 2. Person 3. Person

03.05.2010



Mitglieder nach Vollendung des 18. Lebensjahres 14,00 €/Monat

Ehepaare 23,00 €/Monat

Familien - 2 Erwachsene und Kinder

bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

Jugendliche Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Mitglieder, die in der Schul- oder Berufsausbildung stehen, sowie Grundwehr- 

oder Zivildienstleistende bis zum 25. Lebensjahr (gegen Nachweis)

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 5,00 €/Monat

Passive Mitglieder 6,00 €/Monat

Erwachsene 0,00 €

Ehepaare und Familien 0,00 €

Jugendliche (Definition wie oben unter Punkt 1) 0,00 €

Kinder (Definition wie oben unter Punkt 1) 0,00 €

Mitglieder 8,00 €/Std.

Jugendliche 4,00 €/Std.

Zahlungsweise: Der Beitrag wird jährlich, und zwar am 01.02. jeden Jahres per Lastschrift vom Konto des

Mitglieds abgebucht. Mitglieder, die im Beitragsjahr das 14., 18. oder 25. Lebensjahr vollenden, zahlen für

dieses Beitragsjahr noch den ermäßigten Beitrag, der jeweils höhere Beitrag ist im Folgejahr fällig.

1. Beiträge der TG Rot-Weiß Wetter-Wengern e. V.

26,00 €/Monat

7,00 €/Monat

2. Aufnahmegebühren

(Beschluss der Mitgliederversammlung: Aufnahmegebühren sind zur Zeit ausgesetzt.)

3. Arbeitsstunden

Jedes Mitglied ist verpflichtet, vier Arbeitsstunden auf der Anlage zu leisten. Ausgenommen sind Kinder und

Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Für nicht geleistete Stunden zieht der Kassenwart am

Jahresende ein:

(Beschluss der Mitgliederversammlung: Gebühren für nicht geleistete Arbeitsstunden sind zur Zeit 

ausgesetzt.)
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